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Die X-GmbH vertreibt in Filialen deutschlandweit Zubehör für Zauberkünstler. Ihre alleini-
ge Geschäftsführerin ist G. Um die Geschäfte des Unternehmens im Raum Mittelfranken zu
regeln, hat G den P eingestellt und ihm eine wirksame Prokura erteilt. G hat P gegenüber
allerdings klargestellt, dass P nur mit ausdrücklicher Zustimmung Verkäufer in den Filialen
anstellen darf. Bei den Verkaufspreisen für die Artikel hat P zudem zwar Spielraum, ein
Verkauf unter dem Einkaufspreis ist jedoch in jedem Fall untersagt.

Nach einiger Zeit kommt es zum Zerwürfnis zwischen G und P. Da P mutmaßt, dass er
sowieso bald gekündigt wird, beschließt er, sich auch nicht mehr an die ihm auferlegten
Beschränkungen zu halten. In der Filiale der X-GmbH in Nürnberg hängt er daher ein Schild
in das Schaufenster des Geschäftes, mit dem Text „Nebelkerzen Marke ,Dust‘ – die perfekte
Ablenkung für Ihr Publikum – pro Packung 30 EUR – nur solange der Vorrat reicht“. Der
Einkaufspreis für eine Packung „Dust“-Nebelkerzen beträgt 100 EUR. Weiterhin stellt P den
V im Namen der X-GmbH als Verkäufer an und ermächtigt ihn, sämtliche Verkäufe in der
Nürnberger Filiale zu den von P ausgewiesenen Preisen zu tätigen.

Als der Hobbymagier und Nebelkerzenkenner O an der Filiale der X-GmbH in Nürnberg
vorbeiläuft, bemerkt er das Schild im Schaufenster. Er erkennt sofort, dass es sich um ein
ungewöhnlich günstiges Angebot handelt. Ihm ist bekannt, dass weder in dieser noch in
anderen Filialen der X-GmbH zu solchen Preisen verkauft wird. Auch weiß er aus sicherer
Quelle von dem Zerwürfnis zwischen G und P. Er schlussfolgert, dass die Nebelkerzen nur
deshalb so günstig sein können, weil P absprachewidrig zu niedrige Preise ansetzt. O
beschließt, sich das Angebot nicht entgehen zu lassen. Er befürchtet jedoch, den ihm bekann-
ten P in dem Laden anzutreffen, und dass ein Vertragsschluss zwischen den beiden als eine
Art Verschwörung gegen die X-GmbH gesehen werden könnte. Er entscheidet daher, die
Filiale nicht selbst zu betreten. Stattdessen bittet er seine 17-jährige Nichte N, drei Packungen
Nebelkerzen Marke „Dust“ für ihn zu kaufen, sofern diese tatsächlich jeweils nicht mehr als
30 EUR kosten sollten. N erklärt sich hierzu, nachdem sie die Zustimmung ihrer Eltern
eingeholt hat, gerne bereit. Sie weiß weder von dem Zerwürfnis zwischen G und P noch, dass
der Preis besonders günstig ist.

N geht in die Filiale der X-GmbH. Sie legt V eine von O unterzeichnete Vollmacht vor und
erklärt, für ihren Onkel drei Packungen Nebelkerzen Marke „Dust“ zum Preis von insgesamt
90 EUR kaufen zu wollen. V – der sich über das Alter der N keine Gedanken macht – erklärt
sich einverstanden. Sie vereinbaren, dass O die Nebelkerzen bei Gelegenheit abholen könne.

Als G von dem Geschäft Kenntnis erlangt, erklärt sie für die X-GmbH gegenüber O, man
fühle sich aufgrund der entsprechenden Umstände nicht an den Vertrag gebunden.

Bearbeitervermerk: Die folgenden Aufgaben sind – gegebenenfalls hilfsgutachterlich – in der angege-
benen Reihenfolge zu bearbeiten:

A. Kann O von der X-GmbH Übergabe und Übereignung von drei Packungen Nebelkerzen Marke
„Dust“ verlangen?

B. Beschreiben Sie kurz, ob und gegebenenfalls wie sich die Rechtslage im Hinblick auf die Fragestellung
in Aufgabe A. ändert, wenn N für ihre Dienste 20 EUR von O erhält und ihre Eltern mit allem nicht
einverstanden sind. Auf den Gutachtenstil kann bei der Bearbeitung dieser Aufgabe verzichtet werden.

C. Die X-GmbH verklagt O mit dem Begehren festzustellen, dass dieser keinen Anspruch auf Übergabe
und Übereignung von drei Packungen Nebelkerzen Marke „Dust“ gegen sie hat. In der mündlichen
Verhandlung vor dem örtlich und sachlich zuständigen Amtsgericht erklärt O, er erhebe seinerseits eine
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„Gegenklage“ auf Übergabe und Übereignung von drei Packungen Nebelkerzen Marke „Dust“. Ist die
von O erhobene Klage zulässig?

Hinweis: Die §§ 54–58 HGB bleiben bei der Bearbeitung außer Betracht. Es ist davon auszugehen, dass
Nebelkerzen Marke „Dust“ in Deutschland frei verkäuflich sind.

& LÖSUNG

A. ANSPRUCH DES O GEGEN DIE X-GMBH AUF ÜBERGABE UND ÜBEREIGNUNG

Zu klären ist, ob O von der X-GmbH Übergabe und Übereignung von drei Packungen
Nebelkerzen Marke „Dust“ verlangen kann. Die X-GmbH ist nach § 13 I GmbHG eine
rechtsfähige juristische Person und damit potenzieller Anspruchsgegner.

Ein Anspruch könnte sich vorliegend (nur) aus § 433 I 1 BGB ergeben. Zwischen O und der
X-GmbH müsste ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen sein. Dies setzt zwei über-
einstimmende Willenserklärungen, Angebot (§ 145 BGB) und Annahme (§ 147 BGB), vo-
raus.

I. Willenserklärungen der potenziellen Vertragspartner

Die X-GmbH kann als juristische Person keine Willenserklärungen abgeben (Bork, All-
gemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches, 4. Aufl. 2016, S. 90). O selbst hat keine
Willenserklärung abgegeben.

II. Angebot der X-GmbH durch P

P könnte durch das Aufstellen des Schildes im Schaufenster ein Angebot iSv § 145 BGB
abgegeben haben, welches der X-GmbH nach § 164 I 1 BGB zuzurechnen ist.

Fraglich ist, ob P hiermit eine Willenserklärung abgegeben hat. Aus Sicht eines objektiven
Empfängers muss der Erklärende sich (oder einen anderen) rechtlich binden wollen, sog.
Erklärungsbewusstsein (MüKoBGB/Armbrüster, Münchener Kommentar zum BGB,
10. Aufl. 2025, Vor § 116 Rn. 27). Vorliegend könnte das Aufstellen des Schildes als Vertrags-
angebot verstanden werden, welches an einen noch unbestimmten Kreis von Personen ge-
richtet ist, sog. offerta ad incertas personas; der Rechtsbindungswille wäre dann zu bejahen
(BeckOKBGB/H.-W. Eckert, Beck‘scher Online-Kommentar BGB, 76. Ed. 1.11.2025, § 145
Rn. 40). Konsequenz wäre allerdings, dass, solange das Schild im Schaufenster steht, unbe-
grenzt viele potenzielle Vertragspartner das Angebot annehmen und Erfüllung bzw. Scha-
densersatz fordern könnten. Dies ist aus Sicht eines objektiven Empfängers nicht gewollt
(OLG Düsseldorf NJW-RR 2016, 1073 Rn. 25), zumal P eigens auf die Begrenzung des
Angebots auf den Warenbestand hinweist. Das Aufstellen des Schildes ist somit kein Ange-
bot, sondern die Aufforderung an die Kunden, ein entsprechendes Angebot zu den auf dem
Schild genannten Konditionen zu unterbreiten, sog. invitatio ad offerendum (MüKoBGB/
Busche, 10. Aufl. 2025, § 145 Rn. 10). P hat also keine Willenserklärung abgegeben.

Hinweis: Vertretbar ist ebenfalls, den Rechtsbindungswillen des P mit der Begründung anzunehmen,
dass genau wegen des Zusatzes „nur solange der Vorrat reicht“ nach außen erkennbar zum Ausdruck
gebracht wurde, eine Willenserklärung unter der auflösenden Bedingung (§ 158 II BGB) der Verfügbar-
keit der Nebelkerzen abgeben zu wollen. Die Gefahr ausufernder Erfüllungs- bzw. Schadensersatz-
forderungen bestünde dann gerade nicht. Problematisch ist, dass P bzw. V bei entsprechender Ver-
fügbarkeit keinen Einfluss auf die Wahl des jeweiligen Vertragspartners hat, was wohl nicht gewollt ist.

III. Angebot des O durch N

N könnte eine Willenserklärung abgegeben haben, welche unmittelbar für und gegen O
wirkt, § 164 I 1 BGB. Voraussetzung ist, dass N eine eigene Willenserklärung im Namen des
O abgegeben hat und sie hierzu die entsprechende Vertretungsmacht hatte.

1. Eigene Willenserklärung der N

N müsste eine eigene Willenserklärung abgegeben haben. Sie müsste insofern einen eigenen
Spielraum hinsichtlich der konkreten Rechtsfolge gehabt haben und dürfte nicht nur Über-
bringer einer Willenserklärung des O gewesen sein, sog. Botenschaft (Bork BGB AT, 4. Aufl.
2016, S. 530 f.). Vorliegend war N hinsichtlich des Vertragspartners (X-GmbH) und des
Kaufgegenstandes (drei Packungen Nebelkerzen Marke „Dust“) gebunden. Hinsichtlich des

invitatio ad offerendum
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